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Von der Alterstiirsorge zur Altersversicherung.
Von Dr. Arnold Saxer,

Direktor des Bundesamtes fiir Sozialversicherung.

Uber dieses Thema hat Herr Direktor Saxer an der Feier
des Aargauer Kantonalkomitees der Stiftung ,Fiir das Alter"”
zu seinem 25jahrigen Jubildum, welche Sonntag den 10. Dezem-
ber 1944 in Brugg stattfand, ein von der zahlreich besuchten
Versammlung beiféllig aufgenommenes Referat gehalten. Mit
giitiger Erlaubnis des Verfassers geben wir die von ihm erst-
mals in der Januarnummer der ,,Werkzeitung der schweizeri-
schen Industrie” verodffentlichten Ausfiihrungen wieder.

Die sozialpolitische Entwicklung in unserm
Lande geht relativ langsam vor sich. Das Volk ist gegen
grole neue Reformen eher skeptisch eingestellt. Dazu
kommt noch, dal3 die Entwicklung bei uns von unten nach
oben, von der Gemeinde in den Kanton, vom Kanton zum
Bund geht, und nicht von oben nach unten, wie in den
groflen zentralisierten Staaten. Der Weg von unten nach
oben ist ein langsamer Weg, aber man darf wohl sagen,
dall er sicherer und stetiger zum Ziele fithrt. Ein einmal
errungener sozialer Fortschritt pal3t sich organisch in das
Gefiige des ganzen staatlichen, wirtschaftlichen und sozia-
len Lebens hinein.

Die Bedachtigkeit in der sozialen Entwicklung macht
sich auch auf dem Gebiete der Sozialversicherung
geltend. Die Sozialversicherung ist in unserm Lande zu-
erst auf dem Boden der privaten Initiative erwachsen. In
der Krankenversicherung waren es kleine Gebilde der ge-
genseitigen Selbsthilfe, die den Anfang machten., Erst viel
spater haben sich Gemeinde, Kanton und Bund der Kran-
kenversicherung angenommen. Die gleiche Entwicklung
148t sich feststellen auf dem Gebiete der Unfallversiche-
rung, auf dem Gebiete der Altersversicherung und schliel3-
lich auf dem Gebiete der Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung.

Die verfassungsmafBlige Grundlage wurde im Jahre 1890
geschaffen fiir die Kranken- und Unfallversicherung. Die
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Ausfithrung dieses Verfassungsartikels lief} jedoch auf sich
warten. Ein erstes Ausfithrungsgesetz, die sog. Lex Forrer,
wurde im Jahre 1900 verworfen. Erst 11 Jahre spater kam
das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz zustande. Von
der Annahme des Verfassungsartikels bis zur Annahme des
Ausfithrungsgesetzes gingen somit 21 Jahre ins Land.

Auf dem Gebiete der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung wurde im Jahre 1919 der erste
Anlauf zur Schaffung der verfassungsmialBigen Grundlage
getan. Sechs Jahre spater, im Jahre 1925, war sie ge-
schaffen, aber im Jahre 1931 wurde wiederum das erste
Ausfithrungsgesetz vom Volke verworfen, Weitherum
hatte man den Eindruck, dal die Entwicklung der privaten
Initiative und den Kantonen zu iiberlassen sei. In Tat und
Wahrheit entwickelte sich das private Versicherungswesen
sehr stark, wihrenddem es hinsichtlich der Schaffung von
kantonalen Versicherungen bei drei Gesetzen sein Bewen-
den hatte,

Auf dem Boden des Bundes setzte sich langsam der Ge-
danke durch, dal man die lebende Greisengeneration
nicht einfach ihrem Schicksal iiberlassen konne. Zuerst
zaghaft, nachher jedoch immer stirker setzte beim Bund
die Entwicklung zur Altersfiirsorge ein
Wiahrenddem anfanglich nur ein bescheidener Beitrag an
die Schweizerische Stiftung ,,Fiir das Alter” bezahlt wurde,
wurde die Altersfiirsorge unter dem Regime der Finanz-
programme immer weiter entwickelt: 1933 bis 1938 wur-
den 8 Millionen, ab 1939 18 Millionen, ab 1942 {iber 22
Millionen fiir die Altersfiirsorge eingesetzt. In den letzten
beiden Jahren kamen noch zusitzliche Mittel von 1—4
Millionen jahrlich zur Auszahlung. Insgesamt sind von
Bundes wegen fiir die Altersfiirsorge 151 Millionen aufge-
wendet worden. Es handelt sich somit um einen ganz er-
heblichen Betrag. Trotzdem vermochte die Altersfiirsorge
nie recht zu befriedigen. Einmal waren die Beitrige im
Einzelfall trotz der standig erhéhten Zuwendungen auBler-
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ordentlich bescheiden; sodann stdorte immer wieder die
nahe Verwandtschaft der Altersfiirsorge mit der Armen-
pilege.

Mitten im Krieg tauchten neue Bestrebungen
zugunsten der Schaffung einer eidgenos-
sischen Alters- und Hinterlassenenver-
“sicherung aul. Im Jahre 1942 wurde eine Volksinitia-
tive gestartet, die die Umwandlung der Wehrmannsaus-
gleichskassen in Alters- und Hinterbliebenenversicherungs-
kassen verlangte. Das dort angewandte Beitragssystem liel3
die Hoffnung aufkommen, daf3 es moglich ware, in gleicher
Weise die Alters- und Hinterlassenenversicherung zu fi-
nanzieren, Mehrere Kantone setzten sich mit Kantonsini-
tiativen zugunsten der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung ein, Prallel ging eine Reihe von privaten Vorschlagen
fiir Projekte fiir eine eidgendssische Alters- und Hinter-
lassenenversicherung. So einheitlich der Gedanke auf
Schaffung einer eidgendssischen Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung an sich war, so verschieden waren indes-
sen die Anregungen, die zu deren Verwirklichung gemacht
wurden. Unter den eingereichten Projekten sind sozusagen
alle moglichen Formen einer Alters- und Hinterlassenen-
versicherung vertreten: Es gibt Vorschliage fiir die Schal-
fung einer allgemeinen Volksversicherung, Vorschlage fiir
die Schaffung einer Klassenversicherung, vorab fiir die Un-
selbstandigerwerbenden, Vorschlage fiir eine allgemeine,
freiwillige Altersversicherung und endlich Vorschlage fiir
ein bloBes Rahmengesetz. Das Bundesamt fiir Sozialver-
sicherung hat alle diese Vorschlige in einem Bericht zu-
sammengefallt zuhanden der eidgenossischen Experten-
kommission.

Gestiitzt auf diese zahlreichen Vorstofe zugunsten
einer eidgendssischen Altersversicherung hat der Bundes-
rat zu Beginn des letzten Jahres den Beschlufl gefalit, eine
Expertenkommission fiir die Untersuchung der

Frage der Moglichkeit der Schaffung ziner Altersversiche-
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A. Justesen: Von Sorgen verzehrte alte Frau
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rung einzusetzen. Das Parlament hat in der Mairzsession
des Jahres 1944 dem Antrag des Bundesrates beigepflich-
tet. Die eidgenossische Expertenkommission hat nun zu
untersuchen, welcher Weg in der Alter- und Hinterlasse-
nenversicherung mit Nutzen beschritten werden kann.

Zunichst ist die Frage zu entscheiden, ob eine allge -
meine Volksversicherung in Frage kommen
konne, oder ob man sich mit einer bloBen Klassenversiche-
rung begniigen koénne. Die verworfene Lex Schulthel war
eine allgemeine Volksversicherung. Wir glauben, dal} auch
das neue Gestz nur eine Volksversicherung in Vorschlag
bringen kann, da bei unsern politischen Verhiltnissen eine
blole Klassenversicherung auf die Opposition all derer
stoBen miilte, die durch das Gesetz nicht erfalt sind. Es
besteht wohl ziemlich Ubereinstimmung darin, daB ein
bloBes Rahmengesetz nicht zum Ziele fithren konnte, eben-
sowenig eine nur freiwillige Versicherung.

Entscheidet man sich fiir das allgemeine Volksobliga-
torium, so stellt sich sofort die Frage der Beitrags-
zahlung. Eine Altersversicherung ohne gleichzeitige
Beitragsleistung der Beteiligten ist nicht denkbar, Der Ver-
fassungsartikel 34quater, der die Grundlage fiir die Alters-
versicherung bildet, sieht denn auch vor, dal der Bund,
resp. die Offentlichkeit nur soviel leisten diirfe wie die
Versicherten selbst. Damit der Bund seinerseits eine Lei-
stung erbringen kann, ist somit die Beitragszahlung der
Versicherten Voraussetzung. Da unser Land sehr stark
unter der Uberalterung leidet, sind erhebliche Leistungen
notwendig, um die fiir lange Zeit erforderlichen Alters-
renten finanzieren zu konnen. Die verworfene Lex Schult-
hel wollte die Beitragsfrage in uniformer Weise fiir alle
gleich 16sen. Wir glauben kaum, daBl dieser Weg neuer-
dings beschritten werden kann. Es mul3 vielmehr ein diffe-
renziertes Beitragssystem in Anlehnung an das Beitrags-
system der Lohn- und Verdienstersatzordnung gesucht
werden.



A. Justesen: Lebensmiider Greis

Schwierigkeiten bietet sodann die Schaffung eines dif -
ferenzierten Rentensystems. Auch darin ist
man meistens einig, dafl die und die Rente bezahlt werden
sollte. Man denkt jedoch wenig daran, dall ein gerechtes
Rentensystem auf die Hohe und die Dauer der Beitrags-
zahlung sowie auf die wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hdltnisse der Rentenbeziiger Riicksicht nehmen soll. Un-



NERSR -

sere wirtschaftlichen und sozialen Verhéaltnisse verlangen
eine differenzierte Beitragszahlung. Sie verlangen aber
auch ein darauf sinngemill aufgebautes ditferenziertes
Rentensystem. Jede Schablone, die Ungerechtigkeiten mit
sich bringen konnte, wiirde vom Volke bestimmt abgelehnt.

Ein weiteres wichtiges Problem ist das Problem der
lebenden Greisengeneration, Es besteht wohl
Ubereinstimmung darin, dal ein kommendes Altersversi-
cherungsgesetz auch die lebendz Greisengeneration mit-
erfassen mull. Es ist jedoch keineswegds leicht, fiir die le-
bende Greisengeneration, die {iberhaupt nie Beitriage be-
zahlt hat, ein gerechtes Leistungssystem in das Sozialver-
sicherungswerk einzubauen. Auch in diesem Punkt mui
jedoch einz verniinftige und sozial tragbare Losung gesucht
werden.

Ein Kardinalproblem stellt sodann die Frage der Be -
handlung der bereits Versicherten dar. Das
Bundesamt fiir Sozialversicherung hat die provisorischen
Ergebnisse der Schweizerischen Pensionskassenstatistik
1941 bis 1942 verodifentlicht. Daraus geht hervor, dall be-
reits rund 400 000 Schweizer einer Einrichtung angehoren,
die die Vorsorge fiir das Alter und die Hinterlassenen zum
Ziele hat. Es untersteht keinem Zweifel, dafl diecsem Um-
stand in einem kiinftigen Versicherungsgesetz in angemes-
sener Weise Rechnung getragen werden mul}, Die Lex
Schulthel3 ist nicht zuletzt deswegen verworfen worden,
weil sie dieses Problem einfach beiseite liel. Eine ncue
Vorlage wird es im Gegenteil sorgfiltig beriicksichtigen
miissen. Es ist jedoch keineswegs leicht, in diesem Punkte
eine Losung zu finden, die allen bestehenden Umstianden
Rechnung trdagt, und doch darf die Entwicklung des pri-
vaten Versicherungswesens durch die eidgendssische Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung nicht abgebremst
werden,.

Wir mochten jedoch schon jetzt sagen, dal 2s sehr zu
begriilen ist, wenn die private Arbeitgeberschaft moglichst
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viele Einrichtungen zur Vorsorge fiir ihre Arbeitnehmer
schafft. Es wére ein Irrtum, anzunehmen, dall wegen der
kommenden Altersversicherung keine neuen Versiche-
rungseinrichtungen mehr geschaffen werden konnen. Es
ist im Gegenteil dringend wiinschbar, dal} die Entwicklung
auf privatem Boden weitergeht. Eine eidgendssische Al-
tersversicherung wird nie in dem Malle ausgebaut werden
konnen, dal} jedes soziale Bediirfnis gedeckt ist. Es wird
auch in Zukunft noch Platz sein fiir einz private Entwick-
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lung. Ein kommendes eidgenodssisches Versicherungsgesetz
wird dieser Entwicklung in verniinftiger Weise Rechnung
tragen miissen.

Das sind die Hauptprobleme, die ein neues Bundes-
gesetz {iber die Alters- und Hinterlassenenversicherung zu
losen haben wird. Es ist jedoch keineswegs damit getan,
daB die Grundlagen fiir ein neues Gesetz geschaffen wer-
den; es muf} vielmehr auch die notwendige Finanzie -
run ¢ da sein. Die Alters- und Hinterlassenenversicherung
stellt an die Finanzierung ganz bedeutende Anforderun-
gen. Es werden zurzeit in der 6ffentlichen Diskussion weit-
gehende Rentenanspriiche gestellt, Selten wird jedoch ge-
fragt, ob diese auch finanziert werden konnen, und doch
ist dies ein entscheidendes Problem, wenn man nicht etwas
versprechen will, das schlechterdings nicht gehalten wer-
den kann. Auch wenn man von {ibertriebenen Forderungen
absieht, so wird ein sozial tragbares Rentensystem ganz
bedeutende Mittel erfordern, eine Folge der Uberalterung
einerseits und der Senkung der Zinssitze anderseits. So-
wohl die Beteiligten wie die offentliche Hand werden in
wesentlichem Malle fiir das groBe Sozialwerk Beitrige
leisten miissen. Eine Spezialkommission fiir die Finanzie-
rung der Alters- und Hinterlassenenversicherung priift zur-
zeit die Wege, die gangbar sind.

Die Beratungen der eidgenossischen Expertenkommis-
sion sollen sobald als moglich abgeschlossen werden, * Es
wird dann Sache der zustandigen Instanzen des Bundes
sein, dariiber zu befinden, wie weiter vorgegangen werden
soll. Auf alle Fille wird die schweizerische Offentlichkeit
Gelegenheit bekommen, sich zu den Grundsitzen fir die
Ausgestaltung der Alters- und Hinterlassenenversicherung
auszusprechen, bevor diese definitive Gestalt annehmen.

# Die Expertenkommission hat inzwischen in der Session vom
29, Januar bis zum 2. Februar 1945 ihre Beratungen zum AbschluB3
gebracht.



	Von der Altersfürsorge zur Altersversicherung

